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Betriebsunfall in den eigenen vier 
Wänden?  
  
Unter welchen Umständen Beschäftigte 
an Heimarbeits- oder Telearbeitsplätzen 
unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung stehen. 
Mehr... 

 

Wann ein Vertragsrücktritt 
rechtens ist  
  
Ein Kreditnehmer wollte von einem 
Darlehensvertrag zurücktreten, da die 
Widerrufsbelehrung für eine gleichzeitig 
abgeschlossene Restschuldversicherung 
nicht ausreichend war. Die betroffene 
Bank wollte das nicht akzeptieren und zog 
vor Gericht. 
Mehr... 

 

Die sechs Winter-Regeln des 
ADAC 
  
Der ADAC gibt Tipps zum Fahren auf 
Schnee und Eis und weist auf die Tücken 
der weißen Pracht hin. 
Mehr... 

  

Vorsicht Frostgefahr 

Wenn die Temperaturen in den Keller sinken, steigt das Risiko von kältebedingten Schäden. Wie man diese vermeiden kann. 
Mehr... 
  

Mit Sicherheit mehr Mitarbeitermotivation und -bindung  

Der Fachkräftemangel sorgt in vielen Branchen für steigende Löhne und Gehälter. Doch nicht nur über ein gutes Einkommen können Unternehmen 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber für qualifiziertes Personal steigern. 
Mehr... 
  

Kein Sprit, kein Versicherungsschutz  

Ein Arbeitnehmer verließ den direkten Weg von der Arbeitsstätte nach Hause, um zu tanken. Dabei kam es zum Unfall – doch die 
Berufsgenossenschaft weigerte sich, diesen als Wegeunfall anzuerkennen. 
Mehr... 
  

Blinder Eifer schadet nur  

Autofahrer müssen Einsatzfahrzeugen Platz machen. Einem Autofahrer reichte dies nicht, und er veränderte die Position seines Fahrzeugs erneut – 
mit fatalen Folgen. Der Streit um die Haftung ging vor Gericht. 
Mehr... 
  

Betriebsunfall in den eigenen vier Wänden?  

Unter welchen Umständen Beschäftigte an Heimarbeits- oder Telearbeitsplätzen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. 
Mehr... 
  

Alles Schlechte kommt von oben  

Ein Autofahrer wollte einen Gebäudebesitzer zur Verantwortung ziehen, nachdem bei einem Orkan Bestandteile des Hauses auf sein geparktes 
Fahrzeug stürzen. Der Fall landete schließlich vor Gericht. 
Mehr... 
  

Wann ein Vertragsrücktritt rechtens ist  

Ein Kreditnehmer wollte von einem Darlehensvertrag zurücktreten, da die Widerrufsbelehrung für eine gleichzeitig abgeschlossene 
Restschuldversicherung nicht ausreichend war. Die betroffene Bank wollte das nicht akzeptieren und zog vor Gericht. 
Mehr... 
  

Totalschaden  

Bis zu welcher Höhe dürfen die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert eines Fahrzeugs überschreiten, um noch vom Versicherer des 
Unfallverursachers bezahlt werden zu müssen? 
Mehr... 
  

Mit der Autoreparatur Geld sparen  

Bei der Kfz-Versicherung können Autofahrer durch zahlreiche Rabattmöglichkeiten wie Wenigfahrer- oder Garagen-Rabatt ihre Prämie reduzieren. 
Selbst für ein bestimmtes Verhalten nach einem Schaden gibt es mittlerweile Vergünstigungen. 
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Mehr... 
  

Bankberater in der Kritik  

Die Berater der Geldinstitute haben trotz Lehman-Pleite nichts dazugelernt, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. 
Mehr... 
  

D&O-Versicherungen mit Selbstbehalt 

Der Versicherungsschutz für Manager wird zum Jahresbeginn teurer. Denn das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) 
verlangt einen so genannten Selbstbehalt der Unternehmenslenker bei D&O-Versicherungen. 
Mehr... 
  

Die sechs Winter-Regeln des ADAC 

Der ADAC gibt Tipps zum Fahren auf Schnee und Eis und weist auf die Tücken der weißen Pracht hin. 
Mehr... 
  

kostenloser Service der Schmitz Horn Treber GmbH: 

Für Anregungen und Kommentare können Sie mit uns in Verbindung treten unter: 

mailto:info@schmitz-horn.de  

  
 

  
  

Hinweis: Wenn Sie den Newsletter abbestellen wollen, klicken Sie hier. 
 

Schmitz Horn Treber GmbH 

ASSEKURANZMAKLER 

Kieler Str. 15 

42697 Solingen 

 

Telefon: (0212) 26 26 6 - 259 

Telefax: (0212) 26 26 6 - 265 

Besuchen Sie uns auch mal im Internet: www.schmitz-horn.de 

 

Geschäftsführer: Torsten Horn, Bernd Schmitz, Christian Treber 

Sitz der Gesellschaft: Solingen 

Registergericht: Wuppertal HRB 16082 

Steuernummer: 129/5834/0290 

 

 

Information gemäß § 11 Versicherungsvermittlungsordnung 
Die Firma Schmitz Horn Treber GmbH ist bei der zuständigen Behörde gemeldet und dementsprechend im Vermittlerregister 

eingetragen als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 der Gewerbeordnung, Registernummer D-E6TV-

QLSG2-96 

 

Zuständige Erlaubnis Behörde ist: IHK Wuppertal, Hauptgeschäftsstelle Wuppertal, Heinrich- Kamp- Platz 2, 42103 

Wuppertal ( Elberfeld )  

 

Die Eintragung im Vermittlerregister kann wie folgt überprüft werden: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180-500-585-0, www.vermittlerregister.info  

 

Unser Unternehmen hält keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines 

Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält 

keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital unseres Unternehmens.  

 

Wir wollen Ihnen optimalen Service bieten. Wenn uns das einmal nicht gelingen sollte, informieren Sie uns bitte telefonisch 

unter 0212-262660 oder per E-mail an schmitz@schmitz-horn.de. Wir reagieren unverzüglich und suchen gemeinsam mit 

Ihnen eine Lösung. Wenn Sie mit einem Vorgang nicht einverstanden sind, können Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung 

auch einen Versicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen Schlichter anrufen:  

 

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de  

 

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstraße 13, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de 
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